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RS OGH 1951/4/18 2Ob237/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1951

Norm

KO §117

Rechtssatz

Die Vereinbarung, ein rechtskräftig aufgekündigtes Geschäftslokal gegen einen Entschädigungsbetrag zu räumen, fällt

nicht unter § 117 KO. Hat gleichwohl auch der Konkurskommissär die Vereinbarung genehmigt, so ist dagegen ein

Rekurs nicht zulässig.
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